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Generell gilt bei der Aufbringung von Düngemitteln, dass ein Düngebedarf bestehen und der Boden 
aufnahmefähig sein muss. Die Höhe ist durch die WSG-Verordnung, aber auch durch die aktuelle 
Düngeverordnung geregelt. Neben dem Bedarfsgrundsatz gibt es diverse Kulissen mit unterschied-
lichen Vorgaben in der Region. Durch die Aktualisierung der DüV gibt es in diesem Herbst wieder 
Änderungen im Zusammenhang mit der ausgewiesenen N-Kulisse, die sich zum Teil mit dem WSG 
überschneidet. 

▪ Für Flächen im WSG beginnt die Sperrfrist für organische stickstoffhaltige Düngemittel am 
01.08.; Ausnahme zu Raps, hier beginnt die Sperrfrist am 01.09.  

▪ Abweichend beginnt in der Zone III B Marsch des WSG Elmshorn Köhnholz/Krückaupark so-
wie in der Zone III B der WSG Krempermoor, Uetersen und Haseldorfer Marsch die Sperrfrist 
am 15. September für organische stickstoffhaltige Düngemittel. 

Ganzjährige Bodenbedeckung für WSG-Flächen:  

Auf Ackerflächen ist eine ganzjährige Bodenbedeckung sicherzustellen; die Einsaat von Zwischen-
früchten hat bis zum 15. September, nach Mais und Zuckerrüben bis zum 10. Oktober zu erfolgen; 
nach Mais und Zuckerrüben ist abweichend vom ersten Halbsatz auch die Bodenruhe zulässig. 

Im Anhang ist die Zusammenfassung der DüV-N-Kulisse für außerhalb der WSG beigefügt! 

 

 Zwischenfruchtanbau 
 

 Durch den Winterzwischenfruchtanbau kann die vegetationsfreie Lücke vor den Sommerungen ge-
schlossen werden. Dadurch wird eine effektive Konservierung vorhandener Nährstoffe in pflanzli-
cher Biomasse erreicht, die Wasserinfiltration verbessert, der Boden vor Wasser- und Winderosion 
geschützt sowie die Bodenfruchtbarkeit erhöht. Eine vielfältige Zwischenfruchtmischung aus meh-
reren Pflanzenarten erfüllt die oben genannten Ziele des ZF-Anbaus wesentlich besser als Reinsaa-
ten. Bei der Auswahl der Zwischenfrüchte sollten Aspekte der Fruchtfolge in den Vordergrund ge-
rückt werden, um phytosanitär keine Brücken zu bilden oder Qualitätseinbußen zu riskieren. Zusätz-
lich sollte nicht allein auf die Aufwuchsleistung, sondern gleichzeitig auf die Durchwurzelung des 
Bodenraums, die Interaktion mit dem Bodenleben und das Nachlieferungsverhalten in der Folgekul-
tur geachtet werden. Weiter stellen uns wechselnde Witterungsverhältnisse zwischen Frost und mi-
neralisierenden Bedingungen im Winter vor große Herausforderungen, die gespeicherten Nähr-
stoffe auch in die folgende Vegetationsperiode zu überführen. Folgende Arten können bei unter-
schiedlichen Fruchtfolgen herangezogen werden.  

Tab. 1: Empfehlungen Zwischenfruchtanbau bei unterschiedlichen Fruchtfolgen 
 

Fruchtfolge  z.B. mögliche Arten  

Maisfruchtfolgen Phacelia, Alexandriner Klee, Rauhafer, Buchweizen, Ölrettich, Öllein, Futtererbse, Sonnen-
blume, Sommerwicke 

Rübenfruchtfolgen Ölrettich, Phacelia, Alexandriner Klee, Rauhafer, Futtererbse, Sommerwicke, Winterroggen 

Kartoffelfruchtfolge  multiresistenter Ölrettich, Rauhafer, Öllein, Sommerwicke 

Rapsfruchtfolgen Phacelia, Öllein, Rauhafer, Buchweizen 
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 Vor- und Nachteile relevanter Mischungspartner: 

Leguminosen:  

▪ Sommerwicke: sehr schnelle Jugendentwicklung, sehr hohe Aufwuchsleistung, sehr hohe Kom-
patibilität mit stickstoffliebenden Mischungspartnern, vergleichsweise gute Verträglichkeit in 
Kartoffelfruchtfolgen, Probleme bezüglich Selbstverträglichkeit bisher nicht bekannt, frühe und 
hohe Mineralisation → hohe Auswaschungsverluste bei Reinsaaten. 

▪ Felderbse: verzögerte Jugendentwicklung, sehr hohe Aufwuchsleistung, sehr hohe Kompatibili-
tät mit stickstoffliebenden Mischungspartnern, für Kartoffelfruchtfolge überwiegend ungeeig-
net, Probleme der Selbstverträglichkeit sind bei Reinsaaten bekannt, frühe und hohe Minerali-
sation → hohe Auswaschungsverluste bei hohem Anteil und Reinsaaten. 

Kruziferen:  

▪ Ölrettich: sehr schnelle Jugendentwicklung, sehr hohe Aufwuchsleistung, sehr hohe Kompatibi-
lität mit Leguminosen, in Rapsfruchtfolgen als Reinsaaten ungeeignet (an Resistenzen wird ge-
arbeitet), reduzierende Wirkung auf unterschiedliche Nematodenarten, trotz engem C/N-Ver-
hältnis verzögerte Mineralisation → gute Brücke zur Folgekultur, sehr gute Durchwurzelung des 
Unterbodens → unterstützt die Durchwurzelung des Unterbodens der Folgekultur, Sorte mit 
später Blühneigung wählen! 

▪ Senf: sehr schnelle Jugendentwicklung, mäßige Aufwuchsleistung, mäßige Kompatibilität mit 
Leguminosen, nur vor Zuckerrüben bei Vorkommen von Wurzel-Zysten-Nematoden empfoh-
len, sehr frühe Mineralisation → Risiko hoher Auswaschungsverluste. 

Gräser: 

▪ Rauhafer (Pratex): schnelle Jugendentwicklung, gute Aufwuchsleistung, gute Kompatibilität mit 
Leguminosen, in Kartoffelfruchtfolgen tolerierbar, reduzierende Wirkung auf Pratylenchus, ho-
hes C/N-Verhältnis in Stängel und Wurzel → verzögerte Mineralisation → gute Brücke zur Fol-
gekultur, hohe Affinität zu Mykorrhizapilzen. 

▪ Winterroggen: gute Jugendentwicklung, gute Aufwuchsleistung, gute Kompatibilität mit Le-
guminosen, in Kartoffelfruchtfolgen ungeeignet, enges C/N-Verhältnis, schnelle Mineralisation, 
winterhart, hohe Affinität zu Mykorrhizapilzen, soll als Brücke zur Folgekultur dienen. 

Sonstige:  

▪ Phacelia: verhaltene Jugendentwicklung, sehr gute Aufwuchsleistung, gute Kompatibilität mit 
Leguminosen, für Kartoffelfruchtfolgen ungeeignet, weites C/N-Verhältnis in der Wurzelmasse 
→ verzögerte Mineralisation → gute Brücke zur Folgekultur, hohe Affinität zu Mykorrhizapilzen.  

▪ Sonnenblume: verhaltene Jugendentwicklung, gute Aufwuchsleistung, gute Kompatibilität mit 
Leguminosen, starke Wurzelbildung auch in den unteren Bodenschichten, hohe Trockentole-
ranz, für Rapsfruchtfolgen ungeeignet, in Reinsaaten nicht selbstverträglich. 

▪ Öllein: verhaltene Jugendentwicklung, hohe Trockentoleranz, starke Wurzelbildung auch in den 
unteren Bodenschichten, soll den Phosphataufschluss im Boden begünstigen. 

▪ Buchweizen: schnelle Jugendentwicklung, mittlere Aufwuchsleistung, gute Aufnahme von Rest-
stickstoffmengen, aufgrund hoher Blühneigung nur empfohlen bei Mais als Folgekultur. 

Aussaat und Produktionstechnik: Neben der richtigen Auswahl der Zwischenfrucht ist auch der 
Aussaatzeitpunkt enorm wichtig. Häufig wird die Aussaat auf Grund von arbeitswirtschaftlichen As-
pekten hinter die Rapsaussaat Anfang September verlegt. Das ist jedoch für eine optimale Entwick-
lung für die meisten oben aufgeführten Arten zu spät.  
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Wenn die ZF nicht direkt nach dem Drusch als Direktsaat ausgesät wird, sollte das Ausfallgetreide 
insbesondere auf Problemstandorten mit einer Stoppelbearbeitung zunächst zum Keimen gebracht 
werden. Mit einer folgenden effizienten Stoppelbearbeitung zur Bekämpfung des Auflaufgetreides, 
wird der Konkurrenzdruck für die ZF vermieden. Bei der Bodenbearbeitung vor der Zwischenfrucht-
saat sollten jedoch maximal zwei Bearbeitungen durchgeführt werden. Früh räumende Kulturen 
bieten ein größeres Zeitfenster, um Ausfallgetreide und Beikräuter mechanisch zu bekämpfen. Eine 
gute Etablierung einer Zwischenfrucht ist jedoch stark von den Witterungsverhältnissen zum Zeit-
punkt der Aussaat abhängig. Bei starker Trockenheit muss der Aussaattermin verschoben werden. 
Daraus ergibt sich ein sich ändernder Anspruch an die Zusammensetzung der Zwischenfrucht. Bei 
sehr späten Aussaatterminen sollte der Anteil der sich schnell etablierenden Komponenten steigen. 
Auch der Mehrwert einer teuren Leguminose nimmt ab, da diese ihrer Funktion als Stickstoffliefe-
rant nicht mehr vergleichbar nachkommen kann. In diesem Fall können beispielsweise Ölrettich, 
Rauhafer oder Winterroggen dem Saatgut beigemischt werden, um eine Bedeckung sicherzustellen 
und nicht unnötig teures Saatgut zu verbrauchen. Bei extremen Spätsaaten und nach einer Rodung 
von Kartoffeln oder Zuckerrüben sind auch hier Komponenten, die eine schnelle Jugendentwick-
lung aufweisen, vorzuziehen. Es bietet sich Winterroggen an, welcher die noch überschüssige Men-
gen an Stickstoff aufnehmen kann, der im Boden nach der Ernte vorhanden ist. 

 Pflege von Brachen, Umsetzung der Bracheverpflichtung (GLÖZ 8) 
 

 
Mit der neuen GAP 2023 haben sich auch die Fristen für die Pflege und Bearbeitung von Brachflä-
chen geändert. Das Mähen, Mulchen und die Bearbeitung von Brachen (EU-Nutzungscode 590 und 
591) sind erst ab dem 15.08. zulässig. Damit hat sich die Frist um 6 Wochen verschoben (vorher ab 
01.07.). Beginn des Mäh- und Mulchverbotes ist und bleibt der 01.04. 

Eine weitere Änderung ist, dass die landwirtschaftliche Mindesttätigkeit nicht mehr jährlich durch-
geführt werden muss, sondern nur noch mindestens einmal in zwei Jahren bis zum 16.11. 

Nicht betroffen von dieser Regel sind die Weg- und Feldränder. Sollen diese Bereiche gemäht oder 
gemulcht werden, gelten die Regelungen des Bundesnaturschutzgesetzes, dass wildlebende Pflan-
zen und Tiere zu schützen und zu erhalten sind. Deshalb liegt der naturschutzfachlich optimale 
Zeitraum dafür zwischen Oktober und Februar. Wenn diese Flächen für die Beregnung oder zur 
Ernte gepflegt werden müssen, dann möglichst erst nach dem 15.07., mit über 10 cm Schnitthöhe 
und zum Schutz von Bodenbrütern mit Mähwerken oder beim Verwenden von Mulchern ohne Ein-
satz der Stützwalze. Sofern Sie nicht selbst Eigentümer/Eigentümerin dieser Flächen sind, ist die 
Zustimmung des Eigentümers/der Eigentümerin Voraussetzung. 

 

 Umsetzung der Bracheverpflichtung (GLÖZ 8) 
 

 
Dieses Jahr hat die große Mehrheit der Betriebe bei der Umsetzung der 4%-Pflichtbrache von der 
Ausnahmeregelung gebraucht gemacht. Das wird für 2024 nicht mehr möglich sein. Deswegen 
muss sich mit Beginn der Getreideernte mit diesem Thema beschäftigt werden. Zukünftig sind ge-
mäß GLÖZ 8 4 % der Ackerfläche stillzulegen. Dabei gelten folgende Regeln: 

▪ die Stilllegung beginnt unmittelbar nach der Ernte der Vorfrucht, also der Frucht 2023. 

▪ unmittelbar bedeutet, 10 bis 14 Tage nach der Ernte der Vorfrucht.  

▪ die Stilllegung kann entweder als Selbstbegrünung erfolgen oder mit einer Begrünung un-
mittelbar nach Ernte der Vorfrucht. In ausgewiesenen Wasserschutzgebieten besteht die 
Verpflichtung einer ganzjährigen Bodenbedeckung nach der gültigen Landeswasserschutz-
gebietsverordnung – LWSGVO. 
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▪ die Begrünung darf nicht mit einer landw. Hauptkultur in Reinsaat (bspw. Grünroggen) er-
folgen; eine Begrünung mit Zwischenfrüchten oder Gras ist zulässig.  

▪ der Stilllegungszeitrum läuft bis zum 31.12. des Antragsjahres (erster Stilllegungszeitraum 
bis 31.12.2024). Wenn eine Winterung folgt, darf ab dem 01.09. umgebrochen werden; fol-
gen Winterraps oder Wintergerste, darf ab dem 15.08. umgebrochen werden. 

▪ die landwirtschaftliche Mindesttätigkeit muss mindestens alle zwei Jahre vor dem 16.11., 
aber nicht im Zeitraum vom 01.04. bis 15.08., erfolgen  

Zusätzlich zu dieser 4 %-Pflichtbrache nach GLÖZ 8 können über die Öko-Regelung 1a zusätzliche 
Brachen angelegt und gefördert werden. Dabei gelten folgende Rahmenbedingungen: 

▪ Förderung von 4-5 % 1.300 €/ha, 5-6 % 500 €/ha, von 7-10 % 300 €/ha 

▪ Aussaat der Begrünung bis 31.03. 

▪ Mindestbewirtschaftung und Ende des Stilllegungszeitraumes wie bei GLÖZ-Brachen 

Um die Bracheverpflichtung erfüllen zu können, muss jetzt mit der Planung begonnen werden. Bei 
der Auswahl der Flächen sollten zuerst die bisherigen Brachen herangezogen werden. Werden zu-
sätzliche Flächen benötigt oder sind bisher keine Brachen vorhanden, ist es sinnvoll, zum Beispiel 
Gewässerrandstreifen mit über 0,1 ha Größe dafür vorzusehen sowie Flächen in Wasserschutzge-
bieten. Dabei sind vor allem hochaustragsgefährdete Flächen oder Flächen im Anstrombereich der 
Förderbrunnen auszuwählen.  

Aus pflanzenbaulicher Sicht ist die aktive Begrünung immer der Selbstbegrünung vorzuziehen, um 
ein Ausbreiten von Unkräutern und Ungräsern zu verhindern.  

Bei der Wahl der Begrünungsmischungen ist vor allem der Begrünungszeitraum von der Ernte der 
Vorfrucht bis 31.12. bzw. 01.09./15.08. zu beachten. Damit sind im Grunde nur winterharte, mehr-
jährige Mischungen sinnvoll. Werden klassische Zwischenfrüchte eingesetzt, frieren diese über 
Winter ab und im kommenden Jahr ist mit starkem Unkraut- und Ungrasaufwuchs zu rechnen. Des-
halb empfehlen wir gräserhaltige Brache-Mischungen, die auch z. B. mit Leguminosen kombiniert 
werden können.  

Generell ist die langjährige Brachlegung unproduktiver Flächen in der Regel wirtschaftlicher als der 
jährliche Wechsel. Zusätzlich ist vor allem in Wasserschutz- und Trinkwassergewinnungsgebieten 
die langjährige Brache der Wechselbrache immer vorzuziehen, denn so werden gezielt Verdün-
nungsflächen geschaffen, die langjährig die Nitratbelastung im Sickerwasser verringern und den 
möglichen Austrag von Pflanzenschutzmitteln und Metaboliten komplett unterbinden. 

Im Anhang haben wir die Übersicht zu den Öko-Regelungen angefügt.  

 Ihre Ansprechpartner  
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Sollten Sie dieses Rundschreiben gegen Ihre Zustimmung erhalten haben oder möchten Sie sich von der Zustellung abmelden, schreiben Sie 
uns eine E-Mail. Hier können Sie uns eine Rückmeldung hinterlassen: sh@geries.de 
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GEWÄSSERSCHUTZ
ALLIANZ

Düngerecht ab 2021: Was gibt es zu beachten?
Für die mit *) gekennzeichneten Regelungen gelten in der Nitrat-Kulisse strengere Anforderungen, s. blauer Infokasten.

Stand: Dezember 2020

Vor der Düngung
Düngebedarf für N und P ermitteln 
•  Für jeden Schlag bzw. jede Bewirtschaftungseinheit
•  Vor dem Aufbringen von wesentlichen Nährstoffmengen  

(= 50 kg N/ha/Jahr oder 30 kg P2O5 /ha/Jahr)
• Herbstgabe in voller Höhe berücksichtigen

Auf hoch versorgten Standorten Limitierung
der P-Düngung beachten
•  Böden über 25 mg DL-Phosphat/100 g Boden: P-Düngung  

nur bis zur voraussichtlichen Abfuhr  
(bzw. der Abfuhr einer 3-jährigen Fruchtfolge) 

Im Boden verfügbare Nährstoffmengen ermitteln
•  N: eigene Untersuchung oder Nmin-Ergebnisse der LKSH 

sowie von anerkannten Beratungsinstitutionen 
(nur auf Ackerland, nicht auf Grünland)

• P: eigene Untersuchung der Flächen >1 ha alle 6 Jahre

Sperrfristen beachten *)
•  Neu: Sperrfrist für Festmist und Kompost verlängert: 1.12. bis 15.1.

Düngungsbeschränkung im Herbst beachten
•  Max. 60 kg Gesamt-N oder 30 kg Ammonium-N bis 1.10.
•  Nur zu Feldfutter (bei Aussaat bis 15.9.), Zwischenfrüchten, 

Raps und Gerste (nach Getreidevorfrucht)

Begrenzte Ausbringmenge auf Grünland ab 1.9.
(80 kg Gesamt-N/ha) beachten *)
 
Aufnahmefähigkeit des Bodens prüfen und nur düngen, wenn:
•  Boden nicht überschwemmt ist,
• Boden nicht wassergesättigt ist,
• Boden nicht schneebedeckt ist und
• Boden nicht gefroren ist!

Bei der Düngung
Düngebedarf für N und P einhalten
•  P-Überhänge können innerhalb der Fruchtfolge ausgeglichen werden

Abstände zu Gewässern einhalten
•  5 m zur Böschungsoberkante (BOK) ohne Exakttechnik
• 1 m zur Böschungsoberkante nur bei Exakttechnik

Düngeverbot an Oberflächengewässern beachten
ab einer Hangneigung von
•   5 % (innerhalb von 20 m zur BOK): 3 m
• 10 % (innerhalb von 20 m zur BOK): 10 m
+  weitere Auflagen bis 20 bzw. 30 m ab BOK:  

Einarbeitung, Reihenkultur oder Mulchsaat

Auf unbestelltem Ackerland Wirtschaftsdünger 
innerhalb von vier Stunden einarbeiten *)
•  Ausnahme: Kompost, Festmist von Huf- und Klauentieren,  

Dünger unter 2 % TM
•  Ab 2025: innerhalb einer Stunde einarbeiten

Ausbringvorgaben für flüssige Wirtschaftsdünger beachten
•  Auf bestelltem Ackerland Gülle, Jauche, Gärreste nur  

streifenförmig auf oder direkt in den Boden ausbringen
•  Gilt ab 2025 auch für Grünland

Harnstoff einarbeiten oder Ureasehemmer beigeben

170-kg-N-Obergrenze für alle anfallenden und zugeführten 
organischen Dünger einhalten
•  Im Durchschnitt der landwirtschaftlich genutzten Fläche des 

Betriebes pro ha und Jahr (Nettofläche) *)
•  Berechnung ohne Flächen mit Düngeverbot
•  Berücksichtigung aufbringungsbeschränkter Flächen  

nur bis zur zugelassenen Düngungshöhe

Zusätzliche Vorgaben für die neue Nitrat-Kulisse ab 1. Januar 2021
Bundesweit
1. Deckelung der N-Düngung auf 20 % unter Bedarf
•  Gilt im Durchschnitt der Betriebsflächen innerhalb der 

Nitrat-Kulisse
•  Gesamtbedarf für Flächen innerhalb der Nitrat-Kulisse  

bis 31.3. des laufenden Düngejahres zusammenstellen  
und um 20% reduzieren

2. 170-kg-N-Obergrenze für org. Dünger flächenscharf 

➔ Ausnahme von Punkt 1 + 2 für Betriebe mit Düngung 
von maximal 160 kg Gesamt-N/ha im Betriebsdurchschnitt 
(davon max. 80 kg N/ha aus Mineraldünger)

3. Verlängerte Sperrfristen
•  Grünland: 4 Monate: 1.10. bis 31.1. + Begrenzung der  

Düngung ab 1.9. auf 60 kg N/ha
• Festmist: 3 Monate: 1.11. bis 31.1.

4.   N-Düngung von Sommerkulturen nur nach  
Zwischenfrüchten (ZF)

•  Gilt nicht für Flächen, wenn Ernte der Vorfrucht nach  
dem 1. Oktober des Vorjahres erfolgt ist

5. Keine Herbst-Düngung auf Ackerland
•  Ausnahme für Ausbringung zu WRaps, wenn Nmin-Wert  

maximal 45 kg N/ha
•  Ausnahme für Ausbringung zu ZF mit Futternutzung im 

Herbst in Höhe des um 20% reduzierten Bedarfs
•  Ausnahme für Ausbringung zu ZF ohne Futternutzung im 

Herbst für max. 120 kg Gesamt-N aus Festmist u. Kompost

Landesmaßnahmen Schleswig-Holstein  
(Landesdüngeverordnung 2020) 

1.  Jährliche Untersuchung von  
Jauche, Gülle, flüssigen + festen 
Gärresten

2.  Einarbeitung von org. und  
org.-min. Düngemitteln innerhalb  
einer Stunde nach Ausbringung

3.  Teilnahme an Düngeberatung  
alle drei Jahre, erstmalig bis  
zum 31.12.2021

Nach der Düngung
Düngung dokumentieren
•  Nährstoffgehalte der Düngemittel (Gesamt-N, Ammonium-N, 

Gesamt-P) *)
• Nährstoffmengen aus Düngung (2 Tage nach Düngung)
• Nährstoffmengen aus Weidehaltung (nach der Weidehaltung)
•  Gesamtbetriebliche Bedarfs- und Düngemenge (zum 31.3. des 

Folgejahres)
• 170-kg-N-Obergrenze aus org. und org.-min. Düngemitteln
•  Stoffstrombilanz (nur stoffstrombilanzpflichtige Betriebe,  

6 Monate nach Ende des Düngejahres)

Generelles
Lagerraum vorhalten 
•  Generell mindestens 6 Monate
•  9 Monate für Betriebe über 3 GV/ha oder ohne eigene Flächen
•  2 Monate für Festmist und Kompost
Beachten Sie immer auch die wasser- und naturschutzrechtlichen 
Anforderungen sowie immissions- und baurechtliche Genehmi-
gungsverfahren. Informieren Sie sich über Fördermöglichkeiten.

Liegen Ihre Flächen  
in der Nitrat-Kulisse?

https://bit.ly/Nitratkulisse

https://bit.ly/Nitratkulisse
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Übersicht der Auflagen der Öko-Regelungen 

Öko-Regelung ÖR 1a ÖR 1b ÖR 1c ÖR 1d ÖR 2 ÖR 3 ÖR 4 ÖR 5 ÖR 6 ÖR 7 

Bezeichnung Brachen auf Ackerland Blühstreifen und -
flächen auf 
Ackerbrachen 

Blühstreifen und 
-flächen in
Dauerkulturen

Altgrasstreifen und -
flächen in 
Dauergrünland 

Vielfältige Kulturen im 
Ackerbau 

Beibehaltung Agroforst Extensivierung des 
gesamten 
Dauergrünlands 

Extensivierung 
Dauergrünland auf 
Einzelflächen 

Verzicht auf chemisch-
synthetische 
Pflanzenschutzmittel 

Bewirtschaftung in 
Natura 2000-Gebieten 

Hauptbodennutzung Ackerland Ackerland Dauerkulturen Dauergrünland Ackerland Ackerland,
Dauergrünland 

Dauergrünland Dauergrünland Ackerland,
Dauerkulturen 

Ackerland, 
Dauergrünland, 
Dauerkulturen 

Beantragung NC 88 NC 89 (Streifen) 
NC 90 (Flächen) 

NC 91 (Streifen) 
NC 92 (Flächen) 

NC 93 NC (Tabelle 2) NC 94 „grüne“ NC NC 95 NC 96 NC 97 

Flächenbezug Einzelfläche Einzel- oder 
Teilfläche 

Teilfläche Teilfläche alle Einzelflächen 
(ohne Brachen) 

Teilfläche (Streifen) alle Einzelflächen Einzelfläche Einzelfläche Einzel- oder Teilfläche 

Anteil der Fläche - mind. 1 und max.
6 % des AL des
Betriebes

- max. 20 % der
Einzelfläche

- mind. 1 und max.
6 % des DGL des
Betriebes

2 bis 35 % der 
Einzelfläche 

Mindestgröße 0,1 ha 0,1 ha keine Beschränkung 0,1 ha 

Größen Streifen: 
- 20 bis 30 m breit
Fläche:
- max. 1 ha groß

Streifen: 
- max. 30 m breit
Fläche:
- max. 1 ha groß

3 bis 25 m breit 

Berechnung mit LE mit LE mit LE mit LE mit LE mit LE mit LE mit LE mit LE mit LE 

Förderung ohne LE ohne LE ohne LE ohne LE mit LE ohne LE mit LE mit LE mit LE mit LE 

prämienrechtliche 
Voraussetzungen 

Anteil der Fläche muss 
über dem Anteil der 
Konditionalität (4 %) 
liegen 
- Selbst-Begrünung
- Aussaat (keine

Reinsaat)

liegt auf ÖR 1a 
Aussaat bis 15.05. 
einjährig: mind. 10 
Arten (Gr. A) 
mehrjährig: mind. 5 
Arten (Gr. A und B) 

wie ÖR 1b - max. zwei Jahre
hintereinander auf
derselben Stelle
liegend

- muss optisch vom
Bezugs-schlag unter-
scheidbar sein

fünf Haupt-
fruchtarten  
(mind. eine 
Leguminose inkl. 
Gemenge, keine 
Brache) 
- 10 bis 30 %/Art
- max. 66 % Getreide

positiv geprüftes 
Nutzungskonzept 

mind. zwei Streifen 
- mind. 20 und max.

100 m Abstand
zwischen den
Streifen und
zwischen Streifen
und Rand

(geringerer Abstand an
Fließgewässern/ in 
Gewässernähe) 

- 0,3 bis 1,4 RGV auf
dem gesamten DGL
im Haltungszeitraum
vom 01.01. bis
30.09.

- Unterschreitung 0,3
RGV an höchsten 40
Tagen

(RGV Berechnung
gemäß EU (VO)
808/2014 Anhang 2)

Nachweis mittels 
App „profil-sh": 
- mind. 4 Kennarten

pro Fläche
- mind. 3 Pflanzen je

Kennart
- mind. 3 m Abstand

zum Rand
(nicht auswertbare/
fehlende Fotos führen
zur Aberkennung)

Kulturen: 
a) Sommergetreide
(inkl. Mais);
Leguminosen (inkl.
Gemenge (außer
Ackerfutter); Sommer-
Ölsaaten, Hackfrüchte
und Feldgemüse
b) Dauerkulturen
c) Gras/Grünfutter-
pflanzen; Acker-futter
(inkl. Gemenge

nur i. V. m. EGS 
nur in FFH- und VSG 
- keine zusätzlichen

Entwässerungsmaß-
nahmen/Instand-
setzung zur
zusätzlichen
Absenkung von
Grundwasser oder
zur Drainage/
Auffüllungen, Auf-
schüttungen oder
Abgrabungen

Verpflichtungszeitraum 01.01. bis 31.12. 
- ab 15.08. Aussaat

Winter-gerste/-raps
- ab 01.09. Aussaat

von Kulturen ohne
Ernte im AJ

01.01. bis 31.12. 
mehrjährig: 

ab 01.09. des 
zweiten 
Antragsjahres, 
Aussaat von Kulturen 
ohne Ernte im AJ 

01.01. bis 31.12. 
wie ÖR 1b 

01.01. bis 31.12. 01.01. bis 31.12. 01.01. bis 31.12. zu a) 01.01. bis Ernte 
(mind. bis 31.08.) 
zu b) 01.01. bis 15.11. 
zu c) 01.01. bis 15.11.; 
bei Aussaat Winterung 
mind. bis 31.08. 

01.01. bis 31.12. 

Mindesttätigkeit/ 
Nutzung 

Aussaat/ Mulchen oder 
Mähen und Abfahren 
(spätestens alle zwei 
Jahre) 
nicht zwischen 01.04. 
bis 15.08. 

Aussaat Aussaat Aussaat/ Mulchen oder 
Mähen und Abfahren 
(spätestens alle zwei 
Jahre) 
nicht zwischen 01.04. 
bis 15.08. 

Nutzung erforderlich Holzernte nur in den 
Monaten Januar, 
Februar und 
Dezember 

ohne Pflug/Zerstörung 
der Grasnarbe 
(Ausnahmen nur nach 
Genehmigung) 

Nutzung erforderlich Nutzung erforderlich Nutzung/ 
Mindesttätigkeit 
erforderlich 

Beweidung/ 
Schnittnutzung 

ab 01.09. mit 
Schafen/Ziegen 

ab 01.09. 

Pflanzenschutz nein nein nein nein ja ja nein (nur Ausnahme) ja nein (chem./synth. PSM) ja (ohne Fachrecht) 

Düngung nein nein nein nein ja ja ja, bis zu 1,4 RGV ja ja ja (ohne Fachrecht) 


